Auszug aus dem IDW Prüfungshinweis:
Besonderheiten der Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 EnFG der zusammengefassten Endabrechnung eines Netzbetreibers i.Z.m. dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für das Kalenderjahr 2025
(IDW PH 9.970.21 (01.2026))
(Stand: 22.01.2026)
Im Folgenden wird das Muster für die zusammengefasste EEG-Endabrechnung eines Verteilernetzbetreibers nach § 50 Nr. 2 Buchst. a und c EnFG wiedergegeben, welches der Anlage 1 des IDW Prüfungshinweises: Besonderheiten der Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 EnFG der zusammengefassten Endabrechnung eines Netzbetreibers i.Z.m. dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für das Kalenderjahr 2025 (IDW PH 9.970.21 (01.2026)) (Stand: 22.01.2026) entnommen wurde. Ferner wird die Anlage 3 des IDW PH 9.970.21 (01.2026) wiedergegeben. Diese Datei kann zwar nicht verändert werden, aber die Textpassagen und Tabellen können in ein neues Dokument kopiert und dort bearbeitet werden. Der vollständige IDW PH 9.970.21 (01.2026) wurde in der Zeitschrift IDW Life 2/2026 veröffentlicht oder kann über die IDW Verlag GmbH bezogen werden (www.idw.de/idw-verlag).

[bookmark: _Toc220070399][bookmark: _Toc220073787]Anlage 1:	Formulierungsvorschlag für den Prüfungsvermerk über die Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 EnFG sowie Muster für die zusammengefasste EEG-Endabrechnung eines Verteilernetzbetreibers nach § 50 Nr. 2 Buchst. a und c EnFG
[…]
[bookmark: _Toc220073789]Muster für die zusammengefasste EEG-Endabrechnung eines Verteilernetzbetreibers nach § 50 Nr. 2 Buchst. a und c EnFG
Die zusammengefasste EEG-Endabrechnung nach § 50 Nr. 2 Buchst. a und c EnFG ist vom Verteilernetzbetreiber aufzustellen und könnte für das Kalenderjahr 2025 bspw. wie folgt gestaltet sein, sofern der Netzbetreiber nicht die für ihn vom ÜNB generierte Quittungsdatei als zusammengefasste EEG-Endabrechnung nutzt. Um klarzustellen, dass die Endabrechnung vom zu prüfenden Verteilernetzbetreiber aufgestellt wurde, ist der Name des Verteilernetzbetreibers im Titel der zusammengefassten EEG-Endabrechnung zu nennen; es kann hilfreich sein, wenn diese den Briefkopf des Verteilernetzbetreibers trägt und von der Gesellschaft unterzeichnet ist:
ZUSAMMENGEFASSTE ENDABRECHNUNG I.Z.M. DEM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ NACH § 50 NR. 2 BUCHST. A UND C ENFG DER ... [VERTEILERNETZBETREIBER] FÜR DAS KALENDERJAHR 2025
Einspeisevergütung
Die nachfolgende Tabelle gibt die von uns, der ... [Verteilernetzbetreiber],
●	nach § 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2023 kaufmännisch abgenommenen Strommengen (kaufmännisch abgenommene Strommengen) sowie
●	für diese Strommengen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023 zu leistenden Zahlungen von Einspeisevergütungen
für den Zeitraum vom … [Datum 2025] bis … [Datum 2025] wieder. Ferner sind in der Tabelle die Angaben für Anlagen nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 enthalten, die vor dem 01.01.2023 in Betrieb genommen wurden:
	Energieträger
	kaufmännisch 
abgenommene Strommengen 
[kWh]
	Einspeisevergütung [EUR]
	

	Wasserkraft
	 
	 
	

	Deponie-, Klär-, Grubengas
	 
	 
	

	Biomasse
	 
	 
	

	Geothermie
	 
	 
	

	Windenergie an Land
	 
	 
	

	Windenergie auf See
	 
	 
	

	Solare Strahlungsenergie
	 
	 
	

	Summe:
	 
	 
	(1)


Die oben unter dem Energieträger „Solare Strahlungsenergie“ ausgewiesenen Vergütungen beinhalten auch die Vergütungen für selbst verbrauchten Solarstrom i.S. des § 33 Abs. 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31.03.2012 geltenden Fassung.
Direktvermarktung
Die nachfolgende Tabelle gibt
●	die von uns nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 zu leistenden Zahlungen von Marktprämien,
●	die nach § 21b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2023 direkt vermarkteten Strommengen (Marktprämienmodell) sowie
●	die nach § 21b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EEG 2023 direkt vermarkteten Strommengen (sonstige Direktvermarktung)
für den Zeitraum vom … [Datum 2025] bis … [Datum 2025] wieder. Ferner sind in der Tabelle die Angaben für Anlagen nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 enthalten, die vor dem 01.01.2023 in Betrieb genommen wurden:
	Energieträger
	Marktprämie [EUR]
	
	Strommengen

	
	
	
	Marktprämienmodell 
[kWh]
	sonstige Direktvermarktung 
[kWh]

	Wasserkraft
	 
	
	 
	 

	Deponie-, Klär-, Grubengas
	 
	
	 
	 

	Biomasse
	 
	
	 
	 

	Geothermie
	 
	
	 
	 

	Windenergie an Land
	 
	
	 
	 

	Windenergie auf See
	 
	
	 
	 

	Solare Strahlungsenergie
	 
	
	 
	 

	Summe:
	 
	
	 
	 

	
	(2)
	
	
	


Mieterstromzuschlag
Die nachfolgende Tabelle gibt die von uns nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2023 zu leistenden Zahlungen von Mieterstromzuschlägen sowie die korrespondierenden Strommengen für den Zeitraum vom … [Datum 2025] bis … [Datum 2025] wieder. Ferner sind in der Tabelle die Angaben für Anlagen nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 enthalten, die vor dem 01.01.2023 in Betrieb genommen wurden:
	 
	[kWh]
	[EUR]
	

	Mieterstromzuschlag
	 
	 
	(3)


Zahlungsanspruch für Flexibilität
Die nachfolgende Tabelle gibt die von uns
●	nach § 50a EEG 2023 (Flexibilitätszuschlag) sowie
●	nach § 50b EEG 2023 (Flexibilitätsprämie)
zu leistenden Zahlungen für die Bereitstellung installierter Leistung für den Zeitraum vom … [Datum 2025] bis … [Datum 2025] wieder. Ferner sind in der Tabelle die Angaben für Anlagen nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 enthalten, die vor dem 01.01.2023 in Betrieb genommen wurden:
	 
	[EUR]
	

	Flexibilitätszuschlag und Flexibilitätsprämie
	 
	(4)


Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau
Die nachfolgende Tabelle gibt die von uns nach § 6 Abs. 5 EEG 2023 für das Kalenderjahr 2025 zu leistenden Erstattungen von Zahlungen, die Anlagenbetreiber an Kommunen nach § 6 Abs. 2 bis 4 EEG 2023 gezahlt haben, wieder:
	 
	[EUR]
	

	Freiflächenanlagen
	 
	

	Windenergieanlagen an Land
	 
	

	Summe:
	 
	(5)


Projektsicherungsbeitrag
Die nachfolgende Tabelle gibt die von uns nach § 38d Abs. 6 EEG 2023 zu leistenden Erstattungen des Projektsicherungsbeitrages für im Kalenderjahr 2025 in Betrieb genommene Solaranlagen des zweiten Segments wieder:
	 
	[EUR]
	

	Projektsicherungsbeitrag
	 
	(6)


Zahlungsansprüche bei Pflichtverstößen
Die nachfolgende Tabelle gibt die an uns von Anlagenbetreibern zu leistenden Zahlungen bei Pflichtverstößen nach § 52 Abs. 1 bis 7 EEG 2023 für den Zeitraum vom … [Datum 2025] bis … [Datum 2025] wieder. Dabei sind auch Erstattungen an Anlagenbetreiber aufgrund von Verringerungen nach § 52 Abs. 3 Satz 1 EEG 2023 berücksichtigt, die sich auf in Vorjahren sanktionierte Pflichtverstöße beziehen. Gemäß der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber zu den EEG[footnoteRef:2]- und KWKG[footnoteRef:3]-Vergütungskategorien enthält die nachfolgende Tabelle nicht die an uns von Betreibern von KWK-Anlagen zu leistenden Zahlungen bei Pflichtverstößen nach § 52 Abs. 8 EEG 2023. Sofern zu leistende Zahlungen von Anlagenbetreibern für Pflichtverstöße zu berücksichtigen sind, sind die vom Anlagenbetreiber zu leistenden Zahlungen mit positivem Vorzeichen anzugeben. Andernfalls sind die Beträge mit negativem Vorzeichen anzugeben: [2: 	Vgl. www.netztransparenz.de, unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/EEG“ (letzter Abruf am 19.01.2026).]  [3: 	Vgl. www.netztransparenz.de, unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/KWKG und sonstige Umlagen“ (letzter Abruf am 19.01.2026).] 

	Energieträger
	[EUR]
	

	Wasserkraft
	 
	

	Deponie-, Klär-, Grubengas
	 
	

	Biomasse
	 
	

	Geothermie
	 
	

	Windenergie an Land
	 
	

	Windenergie auf See
	 
	

	Solare Strahlungsenergie
	 
	

	Summe:
	 
	(7)


Vermiedene Netzentgelte
Die nachfolgende Tabelle gibt unsere vermiedenen Netzentgelte gemäß § 13 Abs. 2 EnFG für den Zeitraum vom … [Datum 2025] bis … [Datum 2025] wieder:
	Energieträger
	Vermiedene Netzentgelte 
[EUR]
	

	Wasserkraft
	 
	

	Deponie-, Klär-, Grubengas
	 
	

	Biomasse
	 
	

	Geothermie
	 
	

	Summe:
	 
	(8)


Nachträgliche Korrekturen und erhaltene Zahlungen für Eigenversorgung in Vorjahren
Es haben sich Änderungen im Hinblick auf die erhaltene EEG-Umlage für Eigenversorgung in Vorjahren ergeben. Diese Änderungen umfassen
●	nachträgliche Korrekturen nach § 66 Abs. 1 EnFG i.V.m. § 62 EEG in der am 31.12.2022 geltenden Fassung der EEG-umlagepflichtigen Strommengen und der von Eigenversorgern erhaltenen Zahlungen – vor Berücksichtigung der Saldierungsbeträge für Stromspeicher i.S. des § 61l Erneuerbare-Energien-Gesetz in der für das Korrekturjahr geltenden Fassung – gegenüber unseren zusammengefassten Endabrechnungen für Vorjahre,
●	nachträgliche Korrekturen im Hinblick auf die Verringerung der EEG-Umlage bei Stromspeichern i.S. des § 61l Erneuerbare-Energien-Gesetz in der für das Korrekturjahr geltenden Fassung gegenüber den selbst erzeugten und selbst verbrauchten Strommengen sowie den Saldierungsbeträgen, die unseren zusammengefassten Endabrechnungen für Vorjahre zugrunde lagen, sowie
●	von Eigenversorgern erhaltene Zahlungen für bereits in Vorjahren gemeldete EEG-umlagepflichtige Strommengen, die noch nicht in unseren zusammengefassten Endabrechnungen für Vorjahre enthalten waren.
Ferner haben wir in der nachfolgenden Tabelle die im Kalenderjahr 2025 von den Eigenversorgern erhaltenen Zinsen aufgrund von § 66 Abs. 1 EnFG i.V.m. § 61j Abs. 4, § 60 Abs. 3 EEG in der am 31.12.2022 geltenden Fassung angegeben:
	Jahr
	EEG-Umlagearta)
	Änderungen der EEG-umlagepflichtigen Strommengen 
[kWh]
	Änderungen im Hinblick auf die erhaltene EEG-Umlage
[EUR]
	

	…
	…
	 
	 
	

	…
	…
	 
	 
	

	…
	…
	 
	 
	

	Summe
	 
	(9)



[image: Ein Bild, das Text, Schrift, Logo, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Auszug aus IDW PH 9.970.21 (01.2026)
a)	Angabe der Rechtsgrundlage für die relevante EEG-Umlageart, mit der die zu korrigierenden EEG-umlagepflichtigen Strommengen abgerechnet werden müssen. Bei Korrekturen, die das Kalenderjahr 2022 betreffen, ist bei der Auswahl der EEG-Umlageart zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche EEG-Umlagearten für die Zeiträume vom 01.01. bis zum 30.06.2022 sowie vom 01.01. bis zum 31.12.2022 geben kann.[footnoteRef:4] [4: 	Aufgrund der verkürzten Darstellung der nachträglichen Korrekturen und erhaltenen Zahlungen für Eigenversorgung in Vorjahren sind die relevanten Jahre und EEG-Umlagekategorien anzugeben. Als Hilfestellung findet sich daher in Anlage 3 zu diesem IDW Prüfungshinweis [vgl. Abschn. 3 des vorliegenden Musters] eine Übersicht über die möglichen EEG-Umlagekategorien der Jahre 2014 bis 2022.] 
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Nachträgliche Korrekturen nach § 20 Abs. 1 EnFG
Über die in den vorstehenden Tabellen gemachten Angaben hinaus haben sich folgende nachträgliche Änderungen der Strommengen oder der Zahlungsansprüche ergeben, die gemäß § 20 Abs. 1 EnFG in der zusammengefassten Endabrechnung für das Kalenderjahr 2025 zu berücksichtigen sind:





a) Legende zu den Gründen für nachträgliche Korrekturen i.S. des § 20 Abs. 1 EnFG:
1	Rückforderungen aufgrund von § 18 Abs. 1 EnFG (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EnFG)
2	rechtskräftige Gerichtsentscheidung im Hauptsacheverfahren (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 EnFG)
3	Ergebnis eines Verfahrens bei der Clearingstelle nach § 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 20 Abs. 1 Nr. 3 EnFG)
4	Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach § 62 EnFG, § 85 Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 20 Abs. 1 Nr. 4 EnFG)
5	vollstreckbarer Titel, der erst nach der Abrechnung nach § 15 EnFG ergangen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 5 EnFG)
6	Zahlungen, die nach § 26 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz zu einem späteren Zeitpunkt fällig geworden sind (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EnFG)
7	unstreitige Korrektur fehlerhafter oder unvollständiger Angaben (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EnFG)[footnoteRef:5]. [5: 	Vgl. www.netztransparenz.de, unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/EEG/Hinweis Korrekturen § 20 EnFG“ (letzter Abruf am 19.01.2026).] 

b) Sofern der Grund der nachträglichen Korrektur die Abrechnung für mehr als ein Kalenderjahr betrifft, ist das Volumen der nachträglichen Änderung auf die betroffenen Kalenderjahre aufzuteilen und getrennt für jedes Kalenderjahr zu erfassen.
c) Sofern nachträgliche Korrekturen Strommengen aus der sonstigen Direktvermarktung betreffen, sind diese ebenfalls in dieser Spalte zu erfassen.
d) Sofern vermiedene Netzentgelte nachträglich vom Verteilernetzbetreiber zu zahlen sind, ist der Wert mit positivem Vorzeichen anzugeben. Sofern vermiedene Netzentgelte dem Verteilernetzbetreiber zu erstatten sind, ist der Wert mit negativem Vorzeichen anzugeben.
e) Sofern zu leistende Zahlungen von Anlagenbetreibern für Pflichtverstöße als nachträgliche Korrekturen zu berücksichtigen sind, sind die zu leistenden Zahlungen mit positivem Vorzeichen anzugeben. Andernfalls sind die Beträge mit negativem Vorzeichen anzugeben.
Zusammenfassung
Die nachfolgende Tabelle fasst die Zahlungsansprüche und -verpflichtungen gegenüber dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber für das Kalenderjahr 2025 zusammen:
	
	[EUR]

	
	Einspeisevergütung
	(1)
	 

	+
	Marktprämie
	(2)
	 

	+
	Mieterstromzuschlag
	(3)
	 

	+
	Zahlungsanspruch für Flexibilität
	(4)
	 

	+
	Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau
	(5)
	 

	+
	Projektsicherungsbeitrag
	(6)
	 

	-
	Zahlungsansprüche bei Pflichtverstößen
	(7)
	 

	-
	Vermiedene Netzentgelte
	(8)
	 

	
	Zwischenergebnis (1) bis (8)
	 

	-
	Nachträgliche Korrekturen und erhaltene Zahlungen für Eigenversorgung in Vorjahren
	(9)
	 

	+
	Nachträgliche Korrekturen nach § 20 Abs. 1 EnFG 
	(10)
	 

	
	Saldo
	 




	[Ort, Datum]
	

	
	Unterschrift(en) für den Verteilernetzbetreiber


[In der Regel sind Konkretisierungen der Vorgaben des EnFG für die Aufstellung der zusammengefassten EEG-Endabrechnung erforderlich, sodass der Verteilernetzbetreiber die zusammengefasste EEG-Endabrechnung um eine Anlage mit den maßgebenden Aufstellungsgrundsätzen ergänzt (vgl. Tz. 7). Bei den folgenden Formulierungen handelt es sich lediglich um Beispiele, die entsprechend dem Einzelfall anzupassen sind. Die Aufstellungsgrundsätze umfassen nicht die Beschreibung von individuellen internen Prozessen und Systemen.
ANLAGE ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN EEG-ENDABRECHNUNG I.Z.M. DEM ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ NACH § 50 NR. 2 BUCHST. A UND C ENFG DER ... [VERTEILERNETZBETREIBER] FÜR DAS KALENDERJAHR 2025 MIT DEREN MASSGEBENDEN AUFSTELLUNGSGRUNDSÄTZEN
Der zusammengefassten EEG-Endabrechnung legen wir neben den Vorschriften des EnFG die folgenden Grundsätze zugrunde:
[Die folgenden Grundsätze sind lediglich dann aufzuführen, falls sie für die jeweilige zusammengefasste EEG-Endabrechnung einschlägig sind:
●	Behandlung von Kundenanlagen vor dem Hintergrund der Übergangsvorschrift des § 118 Abs. 7 EnWG
Nach § 118 Abs. 7 EnWG sind Vorgaben in Bezug auf die Regulierung von Energieversorgungsnetzen i.S. des § 3 Nr. 37 EnWG auf Energieanlagen nach § 3 Nr. 65 und 66 EnWG, die bis zum 23.12.2025 an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen wurden, erst ab dem 01.01.2029 anzuwenden. Nach der Begründung zur Beschlussempfehlung und zum Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie vom 12.11.2025 (vgl. BT-Drs. 21/2793, S. 188) soll die vorgenannte Übergangsregelung gewährleisten, dass die auf den Begriff des Netzbetreibers abstellenden Regelungen (z.B. im Energiefinanzierungsgesetz) ebenfalls bis zum Ablauf der Übergangsfrist auf Kundenanlagen keine Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund haben wir mögliche betroffene Energieanlagen in der vorliegenden zusammengefassten EEG-Endabrechnung entsprechend der bisherigen Praxis behandelt.
●	[sofern der Hinweis 2023/11-IV der Clearingstelle EEG|KWKG nicht angewendet wurde: Flexibilitätsprämie nach § 50b EEG 2023 bei Biogasanlagen ohne Erzeugungsmessung
Sofern an Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas bei Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie nach § 50b EEG 2023 keine Erzeugungsmessung verbaut ist, ziehen wir als Grundlage für die Berechnung der Flexibilitätsprämie die eingespeiste Menge heran. Das in dem Hinweis 2023/11-IV der Clearingstelle EEG|KWKG vorgesehene Verfahren wenden wir nicht an.]
●	Beginn der Strafzahlung bei Pflichtverstößen nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023
Die Antwort der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu der Frage, ob Sanktionszahlungen bereits für Monate anfallen können, in denen die Erneuerbare-Energien-Anlage noch nicht an das Netz angeschlossen war[footnoteRef:6], setzen wir dergestalt um, dass Strafzahlungen bei Pflichtverstößen ab dem Zeitpunkt erhoben werden, ab dem uns bekannte Einspeisungen durch eine geeignete Messeinrichtung erfasst werden. [6: 	Vgl. www.bnetza.de, unter der Rubrik „Energie>Erneuerbare Energien/Kraft-Wärme-Kopplung>Solaranlagen und andere EE-Anlagen“ (letzter Abruf am 19.01.2026).] 

●	Nachweisführung und Korrekturen bei Biomasseanlagen (RED II / BioSt-NachV)
Aufgrund der systemimmanenten nachträglichen Zertifizierung der Einsatzstoffe von Biomasseanlagen nach der Richtlinie 2018/2001 (Renewable Energy Directive II / RED II), umgesetzt in der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV), verwenden wir in der zusammengefassten EEG-Endabrechnung die vorliegenden Nachhaltigkeitsnachweise. Wird im Zuge der Re-Zertifizierung der betroffenen Anlage nach Ablauf der Gültigkeitsdauer von einem Jahr die Erfüllung der Anforderungen an die Nachhaltigkeitskriterien der RED II nicht durch einen Zertifizierer bestätigt, werden wir die erforderlichen Änderungen als nachträgliche Korrektur in der zusammengefassten EEG-Endabrechnung des Folgejahres erfassen.
●	Überschreitung der Höchstdauer Ausfallvermarktung (DV-pflichtige Bestandsanlagen)
Im Hinblick auf die Verringerung der Ausfallvergütung bei Überschreitung der Höchstdauer der Ausfallvermarktung bei DV-pflichtigen Bestandsanlagen (Inbetriebnahme vor dem 01.01.2023) haben wir eine Verringerung des anzulegenden Wertes auf den monatlichen Marktwert vorgenommen (vgl. die für die Endabrechnung gültige EEG-Vergütungskategorientabelle, Arbeitsblatt „EEG-Vergütungen und vNNE“, Zeile mit dem Hinweis zu „§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EEG 2017/2021 und § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023“, auf der gemeinsamen Internetplattform „www.netztranzparenz.de“, unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/EEG“).]
●	… [ggf. weitere Ausführungen]]
[…]
[bookmark: _Toc220070401][bookmark: _Toc220073793]Anlage 3:	Übersicht über die EEG-Umlagekategorien der Jahre 2014 bis 2022 bei nachträglichen Korrekturen
Sofern mit der zusammengefassten EEG-Endabrechnung eines Verteilernetzbetreibers (vgl. Anlage 1) nachträgliche Korrekturen im Hinblick auf Eigenversorgungssachverhalte für Vorjahre mitgeteilt werden, ist für in der relevanten Tabelle die jeweilige EEG-Umlagekategorie für das betreffende Jahr anzugeben. Als Hilfestellung finden sich in der folgenden Übersicht die möglichen EEG-Umlagekategorien der Jahre 2014 bis 2022:
	Umlagekategorien des Jahres 2022

	●	40 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61b bis § 61d Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die auf die ersten 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung entfallen.)

	●	160 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage in Folge von § 61c Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung über 3.500 h und bis einschließlich 7.000 h beziehen.)

	●	20 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61g Abs. 1 und 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung
(Erneuerung und Ersetzung von Bestandsanlagen)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung für Strom, für den kein Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61g Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung besteht 
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 7.000 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 7.000 h beziehen. Ferner sind bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung nur die anteiligen Strommengen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 3.500 h beziehen.)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61i Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung

	●	Erhöhung der EEG-Umlage um 20 Prozentpunkte aufgrund Sanktionierung nach § 61i Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung
(von einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher bei der Beladung verbrauchter Strom)

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung
(zur Erzeugung von Speichergas verbrauchter Strom)



	Umlagekategorien des Jahres 2021

	●	40 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61b bis § 61d Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die auf die ersten 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung entfallen.)

	●	160 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage in Folge von § 61c Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung über 3.500 h und bis einschließlich 7.000 h beziehen.)

	●	20 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61g Abs. 1 und 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung
(Erneuerung und Ersetzung von Bestandsanlagen)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung für Strom, für den kein Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61g Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung besteht 
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 7.000 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 7.000 h beziehen. Ferner sind bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung nur die anteiligen Strommengen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 3.500 h beziehen.)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61i Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung

	●	Erhöhung der EEG-Umlage um 20 Prozentpunkte aufgrund Sanktionierung nach § 61i Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2022 geltenden Fassung

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung
(von einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher bei der Beladung verbrauchter Strom)

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung
(zur Erzeugung von Speichergas verbrauchter Strom)



	Umlagekategorien des Jahres 2020

	●	40 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61b bis § 61d Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die auf die ersten 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung entfallen.)

	●	160 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage in Folge von § 61c Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung über 3.500 h und bis einschließlich 7.000 h beziehen.)

	●	20 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61g Abs. 1 und 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung
(Erneuerung und Ersetzung von Bestandsanlagen)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung für Strom, für den kein Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61g Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung besteht 
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 7.000 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 7.000 h beziehen. Ferner sind bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung nur die anteiligen Strommengen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 3.500 h beziehen.)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61i Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung

	●	Erhöhung der EEG-Umlage um 20 Prozentpunkte aufgrund Sanktionierung nach § 61i Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2021 geltenden Fassung

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung
(von einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher bei der Beladung verbrauchter Strom)

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung
(zur Erzeugung von Speichergas verbrauchter Strom)



	Umlagekategorien des Jahres 2019

	●	40 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61b bis § 61d Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die auf die ersten 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung entfallen.)

	●	160 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage in Folge von § 61c Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung über 3.500 h und bis einschließlich 7.000 h beziehen.)

	●	20 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61g Abs. 1 und 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung
(Erneuerung und Ersetzung von Bestandsanlagen)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung für Strom, für den kein Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61g Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung besteht 
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 7.000 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 7.000 h beziehen. Ferner sind bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung nur die anteiligen Strommengen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 3.500 h beziehen.)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61i Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung

	●	Erhöhung der EEG-Umlage um 20 Prozentpunkte aufgrund Sanktionierung nach § 61i Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2020 geltenden Fassung

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung
(von einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher bei der Beladung verbrauchter Strom)

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung
(zur Erzeugung von Speichergas verbrauchter Strom)



	Umlagekategorien des Jahres 2018

	●	40 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61b bis § 61d Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die auf die ersten 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung entfallen.)

	●	160 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage in Folge von § 61c Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung über 3.500 h und bis einschließlich 7.000 h beziehen.)

	●	20 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61g Abs. 1 und 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung
(Erneuerung und Ersetzung von Bestandsanlagen)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung für Strom, für den kein Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61g Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung besteht 
(Bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 7.000 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung sind nur die anteiligen Strommengen und erhaltenen Zahlungen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 7.000 h beziehen. Ferner sind bei hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung nur die anteiligen Strommengen anzugeben, die sich auf den Anteil der Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung oberhalb von 3.500 h beziehen.)

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61i Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung

	●	Erhöhung der EEG-Umlage um 20 Prozentpunkte aufgrund Sanktionierung nach § 61i Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2019 geltenden Fassung

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung
(von einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher bei der Beladung verbrauchter Strom)

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61l Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung
(zur Erzeugung von Speichergas verbrauchter Strom)



	Umlagekategorien des Jahres 2017

	●	40 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61b Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2017 geltenden Fassung

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2017 geltenden Fassung für Anlagen, die keinen Anspruch auf Entfall oder Verringerung der EEG-Umlage nach § 61a bis § 61d Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2017 geltenden Fassung haben 

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61i Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung

	●	Erhöhung der EEG-Umlage um 20 Prozentpunkte aufgrund Sanktionierung nach § 61i Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2018 geltenden Fassung

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61k Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2017 geltenden Fassung
(von einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher bei der Beladung verbrauchter Strom)

	●	Verringerung der EEG-Umlage aufgrund von § 61k Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2017 geltenden Fassung
(zur Erzeugung von Speichergas verbrauchter Strom)



	Umlagekategorien des Jahres 2016

	●	35 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2016 geltenden Fassung

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 bzw. 3 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2016 geltenden Fassung



	Umlagekategorien des Jahres 2015

	●	30 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2016 geltenden Fassung

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 bzw. 3 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2016 geltenden Fassung



	Umlagekategorien des Jahres 2014

	●	30 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2016 geltenden Fassung

	●	100 % der EEG-Umlage:
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 bzw. 3 Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31.12.2016 geltenden Fassung



image2.emf
Lfd. Nr.

Vermiedene 

Netzentgelte 

(vNE)

(a) (b) (c) (a)+(b)-(c)=(d)

A:  C:

B: D:

A:  C:

B: D:

A: C:

B: D:

Zwischensaldo

[EUR]



1.

2.

…



Abzugs-

beträge

d)

[EUR]



Strommengen

c)

[kWh]

C: ggf. Name (z.B. des Gerichts/Notars) 

D: ggf. Aktenzeichen/Urkundennummer 

Zahlungs­

ansprüche vor 

Abzug der vNE

[EUR]

kaufmännisch 

abgenom-

mene 

Strommengen

[kWh]



Einspeisevergütung Direktvermarktung

A: Grund für nachträgliche Korrektur

a) 

B: betrifft Abrechnung (Jahr)

b) 

Zahlungs­

ansprüche vor 

Abzug der vNE

[EUR]

Summe:


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle 1

		Lfd. Nr.						Einspeisevergütung				Direktvermarktung				Vermiedene Netzentgelte (vNE)

				A: Grund für nachträgliche Korrektura) 				kaufmännisch abgenom-
mene Strommengen
[kWh]		Zahlungs­
ansprüche vor Abzug der vNE
[EUR]		Strommengenc)
[kWh]		Zahlungs­
ansprüche vor Abzug der vNE
[EUR]		Abzugs-
beträged)
[EUR]		Zwischensaldo
[EUR]

				B: betrifft Abrechnung (Jahr)b) 

				C: ggf. Name (z.B. des Gerichts/Notars) 

				D: ggf. Aktenzeichen/Urkundennummer 

										(a)				(b)		(c)		(a)+(b)-(c)=(d)

		1.		A: 		C:

				B:		D:

		2.		A: 		C:

				B:		D:

		…		A:		C:

				B:		D:

		Summe:
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zu lfd. Nr.

Flexibilität

Finanzielle 

Beteiligung 

der 

Kommunen am 

Ausbau

Projekt-

sicherungs-

beiträge

Zahlungs-

ansprüche 

bei Pflicht-

verstößen

(d) (e) (f)

(g) (h) (i) (d)+(e)+(f)+(g)+(h)-(i)

Summe:

(10)



Mieterstromzuschlag



…

2.

1.



Strommengen

[kWh]



Zahlungs-

ansprüche

[EUR]

Zahlungs-

ansprüche

[EUR]

Abzugsbeträge

e)

[EUR]

Gesamtsaldo

[EUR]

Übertrag des 

Zwischensaldos

[EUR]



Zahlungs-

ansprüche

[EUR]

Zahlungs-

ansprüche

[EUR]


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Tabelle 2

		zu lfd. Nr.				Mieterstromzuschlag				Flexibilität		Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau		Projekt-
sicherungs-
beiträge		Zahlungs-
ansprüche 
bei Pflicht-verstößen

				Übertrag des Zwischensaldos
[EUR]		Strommengen
[kWh]		Zahlungs-
ansprüche
[EUR]		Zahlungs-
ansprüche
[EUR]		Zahlungs-
ansprüche
[EUR]		Zahlungs-
ansprüche
[EUR]		Abzugsbeträgee)
[EUR]		Gesamtsaldo
[EUR]







				(d)				(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		(d)+(e)+(f)+(g)+(h)-(i)

		1.



		2.



		…



		Summe:

																		(10)
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